
Auszug aus § 5 Rundfunkgebührenstaatsvertrag

Zweitgeräte, gebührenbefreite Geräte

(…) 

(7) Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht wird auf Antrag
für Rundfunkempfangsgeräte gewährt, die in folgenden Betrieben
oder Einrichtungen für den jeweils betreuten Personenkreis
ohne besonderes Entgelt bereitgehalten werden:
1. In Krankenhäusern, Krankenanstalten, Heilstätten sowie in
Erholungsheimen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene,
in Gutachterstationen, die stationäre Beobachtungen
durchführen, in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation
sowie in Müttergenesungsheimen;
2. in Einrichtungen für behinderte Menschen, insbesondere in
Heimen, in Ausbildungsstätten und in Werkstätten für behinderte
Menschen;
3. in Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des Sozialhilfegesetzbuches);
4. in Einrichtungen für Suchtkranke, der Altenhilfe, für Nichtsesshafte
und in Durchwandererheimen.
§ 6 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.

(8) Voraussetzung für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
nach Absatz 7 ist, dass die Rundfunkempfangsgeräte
von dem jeweiligen Rechtsträger des Betriebes oder der Einrichtung
bereitgehalten werden. Die Gebührenbefreiung tritt nur
ein, wenn der Rechtsträger gemeinnützigen oder mildtätigen
Zwecken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung dient.
Das gleiche gilt, wenn bei dem Betrieb oder der Einrichtung eines
Rechtsträgers diese Voraussetzungen vorliegen. Bei Krankenhäusern,
Altenwohnheimen, Altenheimen und Altenpflegeheimen
genügt es, wenn diese Einrichtungen gemäß § 3
Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit
sind.

(9) Die Rundfunkanstalt kann verlangen, dass in den Fällen des
Absatzes 8 Satz 2 die Befreiung von der Körperschaftssteuer gemäß
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes oder bei
Krankenhäusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Altenpflegeheimen
in den Fällen des Absatzes 8 Satz 4 die Befreiung
von der Gewerbesteuer gemäß § 3 Nr. 20 des Gewerbesteuergesetzes
nachgewiesen wird.


